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 Veröffentlicht am 20.12.2000

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

ABGB §1151;

EStG 1988 §22;

EStG 1988 §23 Z1;

EStG 1988 §47 Abs2;

Rechtssatz

Ein Unternehmerwagnis ist dann gegeben, wenn der Leistungserbringer die Möglichkeit hat, im Rahmen seiner

Tätigkeit sowohl die Einnahmen- wie auch die Ausgabenseite maßgeblich zu beein?ussen, und solcherart den

finanziellen Erfolg seiner Tätigkeit weitgehend selbst gestalten kann (Hinweis E 24.2. 1999 98/13/0014). Die Möglichkeit,

die Einnahmen- und die Ausgabenseite maßgeblich zu beein?ussen, wird dabei nicht schon dadurch beseitigt, dass der

Leistungserbringer nach einem bestimmten Tarif oder einem bestimmten Stundensatz honoriert wird, wie dies bei

vielen Freiberu?ern, aber auch bei Gewerbetreibenden der Fall ist. Das Unternehmerrisiko kommt nämlich auch darin

zum Ausdruck, dass der Leistungserbringer die Möglichkeit hat, im Rahmen seiner Tätigkeit Aufträge anzunehmen

oder abzulehnen und solcherart den Umfang seines Tätigwerdens bzw dessen wirtschaftlichen Erfolg selbst zu

bestimmen (Hinweis E 17.5.1989 85/13/0110).
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